x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Rote Waffenbesitzkarte fur Waffen- oder
Munitionssachverstandige beantragen

’ o
Wenn Sie Waffen und/oder Munition erwerben und besitzen wollen, um sie zu erproben,

zu begutachten oder zu untersuchen, miussen Sie bei der zustéandigen Waffenbehérde
eine Erlaubnis beantragen.

Basisinformationen

Die rote Waffenbesitzkarte berechtigt zum Erwerb oder Besitz von Schusswaffen oder
Munition. Sie kann ausschlie3lich von Waffensammlern oder Waffensachverstandigen
beantragt werden. Waffensachverstandige sind Personen, die glaubhaft machen kénnen,
dass sie Schusswaffen oder Munition fuir wissenschatftliche oder technische Zwecke, zur
Erprobung, Begutachtung, Untersuchung oder zu einem ahnlichen Zweck bendétigen.

Es wird empfohlen, dass Sie sich vor der Antragstellung ausfuhrlich tGber die Regelungen
des Waffenrechts informieren.

Um eine rote Waffenbesitzkarte zu erhalten, missen Sie folgendes nachweisen:

o mindestens 18 Jahre alt sein sowie

o |hr Bedurfnis nachweisen,

die waffenrechtliche Zuverlassigkeit und

personliche Eignung besitzen,

Ihre Sachkunde im Umgang mit Waffen und Munition sowie
die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition

o o o o

Voraussetzungen
o Sie missen mindestens 18 Jahre alt sein.

Wenn Sie unter 25 Jahre alt sind, werden Sie von der zustandigen Waffenbehorde
aufgefordert werden, ein facharztliches oder fachpsychologisches Gutachten/Zeugnis
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uber lhre geistige Eignung vorzulegen. Das Gutachten/Zeugnis missen Sie selbst
bezahlen und im Original per Post an die zustandige Waffenbehoérde schicken.

o Sie mussen glaubhaft machen, dass Sie als Waffen- und/oder
Munitionssachverstandiger téatig sind und Schusswaffen oder Munition fur
wissenschaftliche oder technische Zwecke, zur Erprobung, Begutachtung,
Untersuchung oder zu einem ahnlichen Zweck bendétigen (Bedurfnis).

Den Nachweis kénnen Sie beispielsweise uber einen Tatigkeitsnachweis erbringen.
> Sie mussen waffenrechtlich zuverlassig sein.

Als waffenrechtlich unzuverlassig kdnnen Sie unter anderem eingeschatzt werden,
wenn

= Sie innerhalb der letzten 10 Jahre rechtskraftig zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr verurteilt worden sind oder in den letzten 10 Jahren
Mitglied einer verbotenen Organisation waren bzw. diese unterstitzt haben.

= angenommen werden kann, dass Sie Waffen oder Munition missbrauchlich
verwenden oder unsachgemalf damit umgehen, diese Gegenstande nicht
sorgfaltig verwahren oder Personen uberlassen, die dazu nicht berechtigt sind.

= Sie in den letzten 5 Jahren mehr als einmal mit richterlicher Genehmigung wegen
Gewalttatigkeit in polizeilichem Préaventivgewahrsam waren.

= Sie wiederholt oder gréblich gegen das Waffenrecht verstof3en haben.

o Sie mussen personlich geeignet sein.

Als personlich nicht geeignet kdnnen Sie unter anderem eingeschétzt werden, wenn

= Sie geschaftsunfahig sind.

= Sie abhangig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank
oder debil sind.

= Sie an schweren Erkrankungen, wie Hirnverletzungen, oder korperlichen
Beeintrachtigungen, wie Amputationen oder schwerer Sehschwache leiden.

= angenommen werden kann, dass Sie mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig
oder sachgeman umgehen oder diese Gegenstande nicht sorgfaltig verwahren
konnen oder dass die konkrete Gefahr besteht, dass Sie andere oder sich selbst
gefahrden.

o Sie mussen nachweisen, dass Sie ausreichende Kenntnisse Uber Waffen und
Munition sowie im Umgang damit besitzen (Sachkunde).

Um die Sachkunde im Umgang mit Waffen und Munition nachweisen zu kdénnen,
muissen Sie an einem entsprechenden Lehrgang teilgenommen haben. Der Lehrgang
umfasst einen theoretischen und praktischen Teil. Am Ende des Lehrgangs legen Sie
eine Prufung vor einer autorisierten Prifungskommission ab. Haben Sie die Prifung
bestanden, erhalten Sie einen Nachweis, flr welche Waffen und Munition Sie die
Sachkunde erworben haben.

o Sie missen nachweisen, dass Sie Waffen und Munition sicher aufbewahren kénnen.
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Das bedeutet generell, dass nur Sie als Berechtigter Zugriff auf Waffen und Munition
haben dirfen. Bewahren Sie Ihre Waffen und Munition nicht sicher auf, begehen Sie
eine Ordnungswidrigkeit, fur die eine Geldbul3e von bis zu 10.000 EUR verhangt
werden kann. Zudem kann dadurch lhre waffenrechtliche Zuverlassigkeit in Zweifel
gezogen und Ihnen die Waffenbesitzkarte entzogen werden.

Bei der Antragstellung mussen Sie sowohl Angaben zum Aufbewahrungsort machen
als auch zum Behaltnis, in dem Sie Waffen und Munition aufbewahren wollen. Die
Anforderungen an die Aufbewahrung richten sich nach § 13 der Allgemeinen
Walffengesetz-Verordnung (AWaffV). In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an die fur
Sie zustandige Behorde. Grundséatzlich kénnen Sie sich an folgenden Vorgaben
orientieren:

= Erlaubnispflichtige Munition missen Sie in einem Stahlblechschrank/Behéalter mit
Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung
aufbewahren.
= Um erlaubnispflichtige Langwaffen und Kurzwaffen aufzubewahren, bendétigen
Sie einen Waffenschrank. Welchen Waffenschrank Sie bendtigen, richtet sich
nach Anzahl und Art der Waffen und/oder Munition, die Sie erwerben und
besitzen wollen.
= In einem Waffenschrank mit Widerstandsgrad 0 nach der Norm DIN/EN
1143-1 mit bis zu 200 Kilogramm Gewicht dirfen Sie eine unbegrenzte
Anzahl von Langwaffen, bis zu 5 Kurzwaffen sowie Munition aufbewahren.
= In einem Waffenschrank mit Widerstandsgrad O nach der Norm DIN/EN
1143-1 mit tber 200 Kilogramm Gewicht diurfen Sie eine unbegrenzte Anzahl
von Langwaffen, bis zu 10 Kurzwaffen sowie Munition aufbewahren.
= In einem Waffenschrank mit Widerstandsgrad | nach der Norm DIN/EN
1143-1 durfen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Langwaffen und Kurzwaffen
sowie Munition aufbewahren.
= Fir den Ort, an dem Sie den Waffenschrank aufstellen dirfen, gelten
grundsatzlich folgende Regelungen:
= Leben Sie mit einer anderen Person, die ebenfalls zum Waffenbesitz
berechtigt ist, in einem gemeinsamen Haushalt dirfen Sie die Waffen in
einem gemeinsamen Waffenschrank aufbewahren.
= Esist auch erlaubt, Waffen und Munition bei einem Waffenhandler einzulagern.
Hierfir mussen Sie einen entsprechenden Nachweis erbringen.

Ablauf

Sie missen die rote Waffenbesitzkarte bei der zustédndigen Waffenbehérde beantragen.
Reichen Sie den Antrag zusammen mit den erforderlichen Unterlagen ein.

Die Waffenbehdrde stellt Ihnen die rote Waffenbesitzkarte aus, wenn Sie die erforderlichen
Voraussetzungen erfullen.

Online Beantragung
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Nutzen Sie den Online-Dienst. Den Link finden Sie unter ,Weitere Informationen” —
Online Service*.

Der Onlinedienst fihrt Sie Schritt fur Schritt durch den Antrag.

Die bendétigten Unterlagen kdnnen Sie im Online-Dienst direkt hinterlegen.

Wenn Sie die vollstandigen Online-Funktionen des Dienstes nutzen méchten, missen
Sie sich mit Inrem Bund-ID Nutzerkonto anmelden.

Sollten Sie noch kein Nutzerkonto haben, kdnnen Sie sich auf der Anmeldeseite
registrieren.

Ohne die Anmeldung mit der Bund-ID ist fur die weitere Bearbeitung des Antrags ein
personlicher Termin in der Waffenbehérde zur Prufung Ihrer persénlichen Daten nétig.
Nach der Prufung des Antrags bekommen Sie die waffenrechtliche Erlaubnis und die
Rechnung per Post zugeschickt.

Beantragung in Papierform

o

Den Antrag zum Ausdrucken kdnnen Sie per E- Mail unter
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de anfordern oder Sie erhalten ihn vor Ort bei
der zustandigen Stelle in Papierform.

Fullen Sie den Antrag aus.

Die erforderlichen Unterlagen fligen Sie in Kopie dem Antrag hinzu.

Senden Sie alles per Post zu oder geben Sie die Unterlagen vor Ort nach vorheriger
Terminabsprache ab. Der ausgeftllte Antrag sollte bei der zustandigen Stelle
abgegeben werden.

Sie erhalten den Bescheid per Post.

Benoétigte Unterlagen

Personalausweis oder Reisepass (Kopie)

Nachweis der Tatigkeit als Waffen- oder Munitionssachverstandiger
Sachkundenachweis

Aufbewahrungsnachweis, zum Beispiel Kaufvertrag fur einen Waffenschrank und/oder
Fotos von Waffenschrank und Aufstellungsort

Gegebenenfalls facharztliches oder fachpsychologisches Zeugnis tber lhre geistige
Eignung (sofern unter 25 Jahren)

Zustandige Stellen

o

Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdanqgelegenheiten

(0421) 361 2144

(0421) 361-10035

Stresemannstral3e 48, 28207 Bremen
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Online Services

o Rote Waffenbesitzkarte beantragen
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/ordnungsamt/ordnungsamt-abteilung-1-ordnungsangelegenheiten/ordnungsamt-referat-11-waffen-und-jagdangelegenheiten-10447
mailto:waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://www.inneres.bremen.de/29510#ewaffe-rote-wbk-erteilung

Gebiihren | Kosten

Die Gebuhren kdnnen unterschiedlich sein und sind von verschiedenen Faktoren
abhéangig. Weitere Informationen zu Gebuhren finden Sie in der Kostenverordnung fur die
innere Verwaltung. Den Link dorthin finden Sie unter "Rechtsgrundlagen” -
"Kostenverordnung fur die innere Verwaltung (InKostV)".

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 Wochen bis 8 Wochen

Rechtsgrundlagen

o § 18 Waffengesetz (WaffG)

8 4 Waffengesetz (WaffG)

8 36 Waffengesetz (WaffG)

§ 13 Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)
Kostenverordnung fir die innere Verwaltung (InKostV)

o o o o

Aktualisiert am 01.09.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__36.html
https://www.gesetze-im-internet.de/awaffv/__13.html
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-fuer-die-innere-verwaltung-inkostv-vom-20-august-2002-190932?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d

	 Rote Waffenbesitzkarte für Waffen- oder Munitionssachverständige beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdangelegenheiten

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen


